
Univ.-Prof. (SFU) Dr. Konrad Lachmayer: 

"Der verwaltungsrechtliche Vergleich entspricht nicht dem österreichischen Verständnis des Legalitätsprinzips 

und fordert auch ein Umdenken im Hinblick auf die Gewaltenteilung. Eine Implementierung in das 

österreichische Verwaltungsrecht geht weit über ein verwaltungsrechtliches Effizienzverständnis hinaus und 

bedürfte der grundlegenden Änderung des Rechtsstaats." 

Univ.-Prof. (SFU) Dr. Lachmayer studierte Rechtswissenschaften an der Universität Wien und promovierte am 

Institut für Staats- und Verwaltungsrecht der Fakultät für Rechtswissenschaften an der Universität Wien. Er 

verbrachte Forschungsaufenthalte an der University of Cambridge, dem Max-Planck-Institut für ausländisches 

öffentliches Recht und Völkerrecht in Heidelberg und an der Central European University in Budapest.  

Im Jahr 2010 wurde Konrad Lachmayer die Venia aus Verfassungsrecht, Verwaltungsrecht und Europarecht 

verliehen. Von 2013/14 bis 2016 war er als Akademischer Rat am Institut für Rechtswissenschaften der 

ungarischen Akademie der Wissenschaften tätig bzw Research Fellow an der Durham Law School in England 

tätig. In weiterer Folge war er Visiting Fellow der Durham Law School. Seit 2017 ist er Universitätsprofessor für 

Öffentliches Recht und Europarecht an der Fakultät für Rechtswissenschaften der Sigmund Freud Privat 

Universität (SFU) in Wien; seit 2018 Vizedekan für Forschung. Seit 2024 ist er Studiengangsleiter eines 

postgradualen Masterprogramms "Public International Law (LL.M.)" in Kooperation mit den Vereinten Nationen 

(UNITAR). 
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